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Laufzeit ab: 01.01.2017 
erstmals kündbar 31.12.2018 

 

AVE ab ......................................... 
 

BAZ Nr. ...... vom .......................... 
 
 
 
 
 
 
 

ENTGELTTARIFVERTRAG 
 
 

FÜR SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN 
IN BERLIN UND BRANDENBURG 

 

vom 31. Januar 2017 
gültig mit Wirkung ab 1. Januar 2017 

 
 
 
 
 

 
zwischen dem 

 
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e. V., (BDSW)  
- Landesgruppen Berlin und Brandenburg - 
 

- einerseits - 
 

 
 
und der 
 
 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
vertreten durch die Landesbezirksleitung des 
Landesbezirkes Berlin-Brandenburg 
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin 

 
- andererseits - 
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§ 1 Geltungsbereich 
 
Dieser Entgelttarifvertrag gilt: 
 
1 Räumlich: für die Bundesländer Berlin und Brandenburg, 

 
2 Fachlich: für alle Betriebe, die Sicherheitsdienste oder Kontroll- und Ordnungs-

dienste für Dritte erbringen und für alle Berufsbildungseinrichtungen, 
Bildungsträger und Lehranstalten, die mit der Ausbildung für Berufe des 
Bewachungs- und Sicherheitsgewerbes befasst sind. 

 
Betriebe im Sinne dieses Tarifvertrages sind auch selbstständige 
Betriebsabteilungen. Als selbstständige Betriebsabteilung gilt auch eine 
Gesamtheit von Arbeitnehmern eines Betriebes, die außerhalb des 
Betriebes Sicherheitsdienstleistungen erbringt. 
 
Nicht erfasst sind jedoch folgende Sicherheitsdienstleistungen: 
 

 Einsatz gewerblicher Arbeitnehmer auf Anlagen mit Zugang zum 
Schienennetz der DB Netz AG zur Sicherung gegen die Gefahren 
aus dem Eisenbahnbetrieb, 

 Geld- und Werttransporte und Geldbearbeitungsdienste, 

 Sicherheitsmaßnahmen an Verkehrsflughäfen nach dem LuftSiG 
 

3 Persönlich: für alle Arbeitnehmer, die im räumlichen und fachlichen Geltungsbereich 
tätig sind sowie für alle gewerblichen Auszubildenden im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes und/oder Lehrgangsteilnehmer der unter Pkt. 2 
aufgeführten Betriebe, selbstständigen Betriebsabteilungen und 
Einrichtungen. 

 
Alle Bezeichnungen gelten für Männer sowie für Frauen. 
 
Alle aufgeführten Entgelte sind Bruttoentgelte. 
 
 

§ 2 Tarifvorrang 
 
1 Aufgrund dieser tariflichen Regelung enden die nachwirkenden Ansprüche der 

Arbeitnehmer aus allen bisherigen Tarifverträgen, soweit nicht im nachfolgenden 
Tarifvertrag ausdrücklich eine andere Regelung zuerkannt wird. Von dieser Regelung 
nicht erfasst sind Betriebsvereinbarungen, es sei denn, diese fallen in den Regelungs-
bereich des § 77 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz. 
 

2 Für alle Ansprüche der Arbeitnehmer, die diesen aufgrund schriftlicher Individual-
arbeitsvertragsregelung – in Form eines einheitlichen Arbeitsvertrages oder einer 
schriftlichen Ergänzung zu einem solchen – hinsichtlich eines konkreten Geldbetrages, 
Urlaubsgewährung oder sonstiger günstigerer Arbeitsbedingungen gewährt wurden, gilt 
zu Gunsten der Arbeitnehmer das Günstigkeitsprinzip des § 4 Abs. 3 TVG. 
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§ 3 Stundenlöhne 
 

Entgeltgruppe Tätigkeit 
Stufe I Stufe II Stufe III 

01.01.2017 01.03.2017 01.02.2018 

1 Hilfsarbeiten, angelernte Tätigkeiten Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz / Separatwachdienst 
Sicherheitsmitarbeiter im Veranstaltungsdienst 

9,00 € 9,35 € 9,80 € 

2 Hilfsarbeiten, angelernte Tätigkeiten mit 
Erschwernissen oder erhöhten Anforderungen 
und 
Qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter 

Sicherheitsmitarbeiter in Seehäfen gemäß ISPS-Code 
Sicherheitsmitarbeiter bei City-Streifen und in Einkaufszentren 
 

9,00 € 

9,80 € 10,10 € 

Sicherheitsmitarbeiter im Revier- / Interventionsdienst 
Sicherheitsmitarbeiter als Doorman, bei City-Streifen und in 
Einkaufszentren 
Sicherheits- und Ordnungsdienstmitarbeiter ÖPV 
Mitarbeiter in der Einnahmesicherung ÖPV 
 

9,20 € 

Sicherheitsmitarbeiter, die an Schulen (allgemein bildende Schulen 
und Gymnasien), zum Schutz von Flüchtlingsunterkünften und -
einrichtungen, an Jobcentern, Agenturen für Arbeit, obersten 
Bundesbehörden, im Maßregelvollzugsdienst sowie in 
Liegenschaften und Objekten der jeweiligen Landesjustiz, der 
jeweiligen Landespolizei oder der Bundespolizei tätig sind; 
Sicherheitsmitarbeiter im Leitstellendienst des ÖPV; 
Sicherheitsmitarbeiter als Kaufhausdetektiv 
 

9,70 € 

3 Qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter mit 
Erschwernissen oder erhöhten Anforderungen 
und 
Sicherheitsmitarbeiter mit Berufsabschluss (2-
jährige Ausbildung) oder abgeschlossener 
Fortbildungsprüfung (IHK) 

NSL-Fachkraft (VdS - geprüft); 
Sicherheitskontrolleur / Kontrollinspektor 
Sicherheitsmitarbeiter mit Abschluss als geprüfte Schutz- und 
Sicherheitskraft (IHK) oder IHK-geprüfte Werkschutzfachkraft (IHK); 
Sicherheitsmitarbeiter mit Abschluss als Servicekraft für Schutz und 
Sicherheit 
 

9,85 € 10,40 € 10,80 € 

4 Sicherheitsmitarbeiter mit Berufsabschluss (3-
jährige Ausbildung) 

Sicherheitsmitarbeiter mit Abschluss als Fachkraft für Schutz und 
Sicherheit 
 

11,25 € 11,50 € 11,80 € 

5 Meister Meister für Schutz und Sicherheit 14,30 € 14,80 € 15,30 € 

 
Der Lohn der Entgeltgruppe 1 erhöht sich zum 01.12.2018 auf 10,10 €. 
 
Ansprüche auf Vergütung nach der Entgeltgruppe 3, 4 und 5 bestehen nur, sofern die Leistungsbeschreibung bzw. Leistungsanforderung des Auftraggebers 
die genannte Qualifikation bzw. Funktion ausdrücklich fordert. 
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§ 4 Zulagen 
 

  

Die folgenden Zulagen werden pro Stunde neben dem tariflichen Stundenlohn gem. § 3 gezahlt. Sie 
sind anwesenheitsbezogen und werden neben dem tariflichen Stundenlohn dann gezahlt, sofern die 
Leistungsbeschreibung bzw. -anforderung des Auftraggebers die unten angeführten Tätigkeiten / 
Kenntnisse umfasst und ausdrücklich fordert. Sie werden ausschließlich an Mitarbeiter gezahlt, die 
gemäß § 3 dieses Tarifvertrages vergütet werden. 
  ab 

1.1.2017 
ab 

1.3.2017 
ab 

1.2.2018 
1. Diensthundeführer    

1.1. Sicherheitsmitarbeiter als Diensthundeführer nach § 15 
DGUVV 23mit betriebseigenem Hund 

0,50 € 0,50 € 0,50 € 

1.2. Sicherheitsmitarbeiter als Diensthundeführer nach § 15 
DGUVV 23mit eigenem Hund 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 

1.3 Sicherheitsmitarbeiter als Diensthundeführer mit eigenem 
Hund und besonderen Prüfungs- und 
Zugangsvoraussetzungen gemäß Ziffer 1.4 

 1,50 € 2,00 € 

1.4 Die besonderen Prüfungs- und Zugangsvoraussetzungen für Hunde nach Ziffer 1.3 sind: 
 
Der Diensthund muss einer der nachfolgenden  in Deutschland zugelassenen 
Diensthunderassen angehören: 
Airedale-Terrier, Belgischer Schäferhund, Bouvier des Flandres, Deutscher Schäferhund, 
Deutscher Boxer, Dobermann, Hollandse Herdershond, Hovawart, Riesenschnauzer, 
Rottweiler und 
im Zuchtbuch eines vom nationalen Verband (in Deutschland der VHD) anerkannten 
Zuchtvereins eingetragen sein oder  
eine Ahnentafel nachweisen, die von einer der FCI (Federation Cynologique International) 
angehörenden Organisation ausgestellt ist. 
 
Als Ausbildungsqualifikation des Diensthundes werden anerkannt: 
- Diensthundeprüfung gem. DPO I oder DPO II (bei Zoll, Polizei oder Bundespolizei)  
- internationale, vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) anerkannte 

Ausbildungskennzeichen für Gebrauchshunde (Internationale Prüfordnung (IPO-ZTP, 
IPO-1, IPO-2, IPO-3, IPO-A1, IPO-A2, IPO-A3), Wettkampfprüfordnung (WPO)) anderer 
Mitgliedstaaten in der NATO und der Europäischen Gemeinschaft sowie der Schweiz.  

- Prüfung gemäß DPOBw (Diensthundeprüfungs-Ordnung der Bundeswehr) 
 
Der Diensthundeführer muss über die erforderliche Ausbildung zum Diensthundeführer 
verfügen. Der Nachweis dazu erfolgt mindestens durch einen gültigen 
Befähigungsnachweises gem. DGUVV 23 § 15. Der Befähigungsnachweis ist jährlich mit 
dem eigenen Diensthund zu wiederholen, die Wiederholungsüberprüfung ist dem 
Arbeitgeber nachzuweisen. 

2. Waffenträger       

2.1. Sicherheitsmitarbeiter, denen die zuständige Stelle oder 
Behörde die Befugnis erteilt hat, während des Dienstes 
eine Schusswaffe zu führen und die eine 
Waffensachkundeprüfung nach § 7 Waffengesetz 
erfolgreich abgelegt haben oder über einen anderweitigen 
Nachweis der Sachkunde im Sinne § 3 Allgemeine 
Waffengesetz-Verordnung verfügen 
 

1,00 € 1,50 € 2,00 € 
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3. Team- / Schicht- / Objektleiter ab 
1.1.2017 

ab 
1.3.2017 

ab 
1.2.2018 

3.1. Sicherheitsmitarbeiter, die als Team- oder Schichtleiter 
mit der Dienstaufsicht betraut sind 

0,75 € 0,75 € 0,75 € 

3.2 Sicherheitsmitarbeiter, die als Objektleiter mit der 
Dienstaufsicht betraut sind 

0,75 € 1,00 € 1,00 € 

4. Sicherheitsmitarbeiter in Flüchtlingsunterkünften und 
-einrichtungen 

   

 Sicherheitsmitarbeiter, die zum Schutz von 

Flüchtlingsunterkünften und -einrichtungen tätig sind und in 
die Entgeltgruppen des § 3 Ziffern 2 oder 3 eingruppiert 
werden 
 

 0,25 € 0,25 € 

5. Sicherheitsmitarbeiter an technischen 
Kontrolleinrichtungen 

   

 Sicherheitsmitarbeiter, die regelmäßig und überwiegend 
an einer technischen Kontrolleinrichtung, die der 
Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - RöV) unterliegt, 
tätig sind 
 

 1,50 € 2,00 € 

6. Kaufhausdetektive    

 Sicherheitsmitarbeiter als Kaufhausdetektive 

 
 0,75 € 1,00 € 

7. Mitarbeiter in der Einnahmesicherung ÖPV    

 Mitarbeiter in der Einnahmesicherung ÖPV   0,35 € 

8. Bei Zusammentreffen der Zulagen nach Ziffer 2 und 5 ist jeweils nur die höhere zu zahlen. 

 

§ 5 Gehälter / monatlicher Festlohn 
 
Gehalts- / Festlohngruppen 
Die Eingruppierung von Angestellten und gewerblichen Mitarbeitern mit Festlohn erfolgt nach 
der Art der überwiegend ausgeübten Tätigkeit. 
 
1 Gruppe I 

Angestellte mit überwiegend selbständiger Tätigkeit und abgeschlossener Berufs-
ausbildung oder langjähriger einschlägiger Berufserfahrung (z. B. Buchhalter, 
Sekretär, Sachbearbeiter) und Mitarbeiter im Empfangsdienst. 
 

2 Gruppe II 
Angestellte mit selbständiger Tätigkeit in gehobener Verantwortung und 
abgeschlossener Berufsausbildung und/oder besonderen fachlichen Kenntnissen und 
Leistungen, (z. B. abschlusssicherer Buchhalter, Sekretär mit erhöhten 
Anforderungen, Lohn- / Gehaltsbuchhalter, Programmierer, Kundenberater, 
Einkäufer, Abteilungs-/ Gruppenleiter mit bis zu zehn ständigen Mitarbeitern, 
Ausbilder sowie Mitarbeiter im Empfangsdienst mit Fremdsprachenkenntnissen. 
 

3 Gruppe III 
Angestellte für selbständige, hochqualifizierte Tätigkeiten und mit großem 
Verantwortungsbereich und/oder denen Angestellte der Gehaltsgruppe I bis III 
unterstellt sind, z. B. Abteilungsleiter mit mehr als zehn Mitarbeitern. 
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Gehalts-/ 
Festlohngruppen 

I  II  III 

ab dem 01.01.2017 1.760 € 2.011 € 2.264 € 

ab dem 01.03.2017 1.850 € 2.085 € 2.495 € 

ab dem 01.02.2018 1.915 € 2.170 € 2.575 € 

 
Der Vergütungsanspruch je Monat besteht für Mitarbeiter mit Festlohn (Mitarbeiter im 
Empfangsdienst und im Empfangsdienst mit Fremdsprachenkenntnissen) bei einer 
Arbeitsleistung von 173 Std. monatlich. Ab der 174. Stunde wird jede zusätzlich geleistete 
Stunde bezahlt. Die Vergütung je Stunde ab der 174. Stunde berechnet sich aus der 
monatlichen Vergütung der jeweiligen Festlohngruppe geteilt durch 173. 

 
Rückt ein Angestellter bzw. gewerblicher Mitarbeitern mit Festlohn in eine höhere Gehalts- / 
Festlohngruppe auf, so ist er ab dem 01. des betreffenden Monats entsprechend der neuen 
Gehalts- / Festlohngruppe zu vergüten. 
 
 

§ 6 Zuschläge  
 
Auf die tariflichen Stundenlöhne nach § 3 sind folgende Feiertags-, Sonntags- und Nacht-
zuschläge zu zahlen: 
 
Nachtzuschlag: 10 % 

Sonntagszuschlag: 25 % 

Feiertagszuschlag: 50 % 

 
Für Sicherheitsmitarbeiter der Entgeltgruppe 1 beträgt davon abweichend der Nachtzuschlag 
5 % des tariflichen Stundenlohnes gem. § 3. 
 
Für Sicherheitsmitarbeiter im Veranstaltungsdienst der Entgeltgruppe 1 beträgt davon 
abweichend der Sonntagszuschlag und der Feiertagszuschlag 10% des tariflichen 
Stundenlohnes gem. § 3. 
 
Als Nachtarbeit gilt die Arbeit in der Zeit von 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 
 
Als Sonntagsarbeit gilt die Arbeit an Sonntagen in der Zeit von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr. 
 
Als Feiertagsarbeit gilt die Arbeit an gesetzlichen Feiertagen sowie am Oster- und Pfingst-
sonntag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr sowie am 24.12. und 31.12. von 14:00 Uhr 
bis 24:00 Uhr. 
 
Beim Zusammenfallen mehrerer Zuschläge ist jeweils nur der höchste zu zahlen. 
Ausgenommen davon ist der Nachtzuschlag. 
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§ 7 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
 
Maßgeblich für die Berechnung des fortzuzahlenden Entgeltes im Fall der ärztlich 
bescheinigten Arbeitsunfähigkeit ist der Bruttoverdienst der letzten abgerechneten 12 
Monate vor der Arbeitsunfähigkeit, bestehend aus den tariflichen Stundenlöhnen der 
zutreffenden Vergütungs- / Entgeltgruppe des § 3. Dieser wird durch 312 dividiert und ergibt 
den für die Entgeltfortzahlung maßgeblichen Entgelt-Durchschnittssatz je Werktag im 
Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit im Krankheitsfall. 
 
Bei einer Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers unter 12 Monaten vor dem Krankheitsfall 
sind die Regelungen des vorstehenden Absatzes analog auf die tatsächliche 
Beschäftigungsdauer anzuwenden. 
 
 

§ 8 Urlaub 
 
1 Es gilt das Bundesurlaubsgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung. 
 
2 Urlaubsstaffel 
 

bis zum vollendeten 3. Beschäftigungsjahr  26 Werktage 
ab dem 4. Beschäftigungsjahr 28 Werktage 
ab dem 6. Beschäftigungsjahr 29 Werktage 
ab dem 8. Beschäftigungsjahr 30 Werktage 

 
3 Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage 

sind. 
 

4 Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen erhalten den gesetzlichen Zusatzurlaub. 

 
 

§ 9 Abrechnung 
 
Die Abrechnung erfolgt monatlich. Die Entgeltperiode ist der Kalendermonat. 
 
Die Abrechnung ist regelmäßig spätestens bis zum 15. des Folgemonats vorzunehmen. 
Abweichende betriebliche Regelungen bleiben davon unberührt. 
 
Aus der nachvollziehbaren Abrechnung müssen die Höhe des Entgeltes, die geleisteten 
Arbeitsstunden und alle Zuschläge, eventuellen Sonderzahlungen sowie die gesetzlichen 
Abzüge hervorgehen. 
 
 

§ 10 Erfüllungsortprinzip 
 
Die Ansprüche aus diesem Tarifvertrag richten sich nach dem Ort der Erbringung der 
Arbeitsleistung. Der Ort der Erbringung der Arbeitsleistung unterliegt der 
Aufzeichnungspflicht. 
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§ 11 Besitzstände, Anwendung und Umsetzung des Tariflohns 
 
1. Besitzstände Urlaub 
Mitarbeiter im Bundesland Berlin, die bis zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Tarifvertrages Urlaub gemäß § 24 des Manteltarifvertrages für das Wach- und 
Sicherheitsgewerbe Berlin vom 7.7.2003 in der Fassung des Änderungstarifvertrages vom 
12.2.2004 zum Mantel- und Entgelttarifvertrag für das Wach- und Sicherheitsgewerbe Berlin 
erhalten haben, erhalten den am 31.10.2009 festgestellten Urlaubsanspruch (Urlaubstage 
zum Stichtag gemäß bisherigem Tarif) als Besitzstand weiter. 
 
2. Objekt- und tätigkeitsbezogene Besitzstände 
Arbeitnehmern, denen objektgebundene und / oder tätigkeitsbezogene Entgeltleistungen 
gewährt werden, die über dem im jeweiligen Tätigkeitsbereich vorgesehenen tariflichen 
Entgelt liegen, erhalten diese objektgebundenen und / oder tätigkeitsbezogenen 
Entgeltleistungen bis zum Zeitpunkt des Wegfalls des Objekts, bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstleistungsvertrages oder der Kündigung / Neuausschreibung des 
bisherigen Dienstleistungsvertrages mit dem Auftraggeber weiter. Diese Regelung gilt auch 
für bisher gewährte Basislöhne, die über dem tariflichen Entgelt liegen. 
 
Arbeitnehmer, die Anspruch auf eine Zulage auf der Grundlage von § 3 Ziffer 1.2 des 
Entgelttarifvertrages für das Wach- und Sicherheitsgewerbe Berlin vom 26.07.2006 haben, 
erhalten diese Zulage bis zum Zeitpunkt des Wegfalls des Objekts, bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstleistungsvertrages oder der Kündigung / Neuausschreibung des 
bisherigen Dienstleistungsvertrages mit dem Auftraggeber weiter. 
 
Die objektgebundenen und / oder tätigkeitsbezogenen Entgeltleistungen sind mit Tarif-
erhöhungen verrechenbar. 
 
Ab dem Zeitpunkt des Wegfalls des Objektes oder der Beendigung des Dienstleistungs-
vertrages mit dem Auftraggeber sind Ansprüche auf die Gewährung objektgebundener und / 
oder tätigkeitsbezogener Entgeltleistungen ausgeschlossen. 
 
3. Besitzstände aus Betriebsvereinbarung, Doppelleistung, Tarifniveau, 

Außerkraftsetzen 
Bestehen für Arbeitnehmer günstigere vortarifliche Lohn- und / oder Lohnbestandteil-
vereinbarungen auf Betriebsebene, entfallen diese auf Grund der Sperrwirkung gemäß § 77 
Absatz 3 BetrVG (Ablösungsprinzip). 
 
Auf zweck- und/oder anlassbezogene betriebliche Lohnbestandteilvereinbarungen findet die 
Sperrwirkung keine Anwendung. Entgeltleistungen dieser Art sind mit Tariferhöhungen 
verrechenbar. 
 
Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind Tariferhöhungen nicht zusätzlich zu 
günstigeren betrieblichen Lohn- und Lohnbestandteilvereinbarungen zu zahlen, solange das 
Tarifniveau unter der für den Arbeitnehmer günstigeren betrieblichen Lohn- und Lohn-
bestandteilvereinbarungen liegt. 
 
Erreichen die Lohnvereinbarungen des jeweils gültigen Entgelttarifvertrages die Höhe der 
günstigeren betrieblichen Lohn- und Lohnbestandteilvereinbarungen, finden ausschließlich 
die tariflichen Bestimmungen für die Entlohnung der Arbeitnehmer Anwendung. 
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4. Servicekräfte für Schutz und Sicherheit 
Für Mitarbeiter, die mit einem Abschluss als Servicekräfte für Schutz und Sicherheit in der 
Lohngruppe 2.3. des Entgelttarifvertrages für das Wach- und Sicherheitsgewerbe Berlin und 
Brandenburg vom 22.11.2010 eingruppiert und bis zum 31.05.2014 als solche tätig waren, 
erhalten die Entgeltleistungen aus dieser Eingruppierung / Tätigkeit bis zum Zeitpunkt des 
Wegfalls des Objekts, bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstleistungsvertrages oder 
der Kündigung / Neuausschreibung des bisherigen Dienstleistungsvertrages mit dem 
Auftraggeber weiter. 
 
5. Freiwillige Zulagen sind mit tariflichen Ansprüchen verrechenbar. 
 
 

§ 12 Entgeltumwandlung 
 
Die Umwandlung von Entgeltansprüchen aus diesem Entgelttarifvertrag zum Zweck der 
Altersversorgung ist statthaft 
 
 

§ 13 Ausschlussfristen 
 
1. Sämtliche gegenseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erlöschen beiderseits drei 

Monate nach Fälligkeit, von oder gegen ausgeschiedene Arbeitnehmer jedoch nicht 
später als einen Monat nach Fälligkeit der Ansprüche für den Kalendermonat, in dem das 
Arbeitsverhältnis endet, sofern sie nicht vorher unter Angabe der Gründe schriftlich 
geltend gemacht worden sind. 
 

2. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von 
drei Monaten nach der Ablehnung gerichtlich geltend gemacht wird. 

 
3. Von dieser Ausschlussfrist werden jedoch Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Handlungen beruhen, nicht erfasst. 
 
 

§ 14 Schlussbestimmungen 
 
1. Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft. 
 
2. Besteht zum 31.12.2017 keine Allgemeinverbindlichkeitserklärung, insbesondere hin-

sichtlich aller tariflichen Stundenlöhne sowie aller Zeitzuschläge dieses Tarifvertrages, 
haben die Tarifvertragsparteien zum 31.01.2018 ein Sonderkündigungsrecht. Die Stufe III 
des § 3 sowie die Erhöhung der Entgeltgruppe 1 zum 1.12.2018 treten bei Ausübung des 
Sonderkündigungsrechts nicht in Kraft und entfalten keine Nachwirkung. 

 
3. Dieser Tarifvertrag setzt den Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen Berlin und 

Brandenburg vom 10.03.2014 nebst Anhang Militärische Anlagen und Liegenschaften, 
Anhang Kerntechnische Anlagen, Anhang Amerikanische Botschaft und Konsulate, 
Anhang Justizdienstleistungen und Anhang Auszubildende sowie den Entgelttarifvertrag 
für Sicherheitsdienstleistungen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt vom 10.03.2014 außer Kraft.  
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4. Die Anhänge  

 Militärische Anlagen und Liegenschaften, 

 Kerntechnische Anlagen, 

 Amerikanische Botschaft und Konsulate, 

 Auszubildende und Berufsausbildung 
 
sowie die Protokollnotizen 

 Erhöhung 2019, 

 Arbeitnehmerüberlassung 
 
sind Bestandteile dieses Tarifvertrages. 
 

5. Die Regelungen des § 4 finden auf die Anhänge gem. Ziff.4 keine Anwendung. 
 

6. Der Tarifvertrag kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 3 Monaten erstmals zum 
31.12.2018 gekündigt werden. Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, unverzüglich, 
spätestens im der Kündigung folgenden Monat, Tarifverhandlungen aufzunehmen. 

 
 
Berlin, 31. Januar 2017 
 
 
 
Bundesverband der Sicherheits-
wirtschaft e. V. (BDSW) 
Landesgruppe Berlin 
 
 
 
 
 

 Bundesverband der Sicherheits-
wirtschaft e. V. (BDSW) 
Landesgruppe Brandenburg 
 

   

 
 
 
 
Vereinte Dienstleistungs- 
gewerkschaft (ver.di),  
Landesbezirk Berlin-Brandenburg 
Landesbezirksleitung 
 
 
 
 
 

Vereinte Dienstleistungs- 
gewerkschaft (ver.di),  
Landesbezirk Berlin-Brandenburg 
Fachbereich Besondere Dienstleistungen 
 
 
 
 

  
 


